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Durch ein Rundschreiben der Nationalen Kontaktstelle Sozial-, Wirtschafts- und
Geisteswissenschaften – Ausgabe 20/2010 bin ich auf ein Seminar mit dem Titel
»Geschlechtsspezifische Bürgerschaft im multikulturellen Europa« aufmerksam
geworden. Der Begriff der geschlechtsspezifischen Bürgerschaft ist für mich neu.
Durch Gugeln bin ich nur noch auf eine weitere Quelle gestoßen, die beiläufig
besagt, dass da jemand eine Dissertation zu diesem Thema in Mexiko fertigstellen
will. Das englische Original gendered citizenship führt ein Stück weiter. Da findet
sich in der viel geschmähten Sammlung von Google ein Buch der Inderin Anapama
Roy mit dem Titel »Gendered Citizenship. Historical and Conceptual Explorations«
von 2005, bei dem – wie in vielen anderen Büchern auch – der interessanteste Teil
die Einleitung ist, die die geistesgeschichtliche Entwicklung des Begriffs
»citizenship« referiert. So habe ich gelernt, dass das Konzept der Bürgerschaft
ursprünglich für weiße Männer in einer Klassengesellschaft entwickelt worden sei
und daher den Bedürfnissen besonderer kultureller Gruppen nicht Rechnung trage.
Darauf reagiere der Gegenentwurf einer differenzierten Bürgerschaft, der die
Mitglieder gewisser kultureller Gruppen nicht bloß als Individuen, sondern als
Angehörige der Gruppe begreife, die für ihre besonderen Bedürfnisse sorge. Man
kann sich dann selbst ausrechnen, was gendered citizenship meinen könnte. Aber
das interessiert mich gar nicht wirklich. Interessant fand ich dagegen den einzigen
deutschen Text, in dem – wie bereits erwähnt – jedenfalls am Rande die
geschlechtsspezifische Bürgerschaft auftaucht. Es handelt sich um eine von der EU
gesponserte Studie über »Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre
Umsetzung in Europa« aus dem Jahre 2008. [1]Die Autorenschaft ist so kompliziert,
dass sie in die Fußnote verbannt wird. Verfasser: Drude Dahlerup und Lenita
Freidenvall mit Unterstützung von Eleonora Stolt, Katarina Bivald und Lene …
Continue reading Die bietet harte Rechtstatsachenforschung. Es geht darum, ob
und unter welchen Umständen gesetzliche Geschlechterquoten oder von den
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Parteien freiwillig eingeführte Quoten ihre Wirkung tun. Da scheiden, wie der
Vergleich von Deutschland und Frankreich zeigt, parteiinterne Quoten nicht
schlechter ab. Das liegt vielleicht daran, dass die Parteien sozusagen die Türhüter
der Wahllokale sind.
Nachdem in Deutschland und vielen anderen Ländern der emanzipatorische
Feminismus seine Gleichberechtigungsziele erreicht hat, ist nun neben dem
kulturellen Feminismus der Leadership-Feminismus angesagt. Dabei geht es um die
Repräsentation von Frauen nicht nur in der Politik, sondern auch in
Führungspositionen der Wirtschaft. In Analogie zur geschlechtsspezifischen
Bürgerschaft kann man von geschlechtsspezifischem Management sprechen. Bisher
gibt es den Begriff anscheinend nur in der Medizin, z. B. in der Knie-Endoprothetik.
Während für die Politik in Deutschland parteiinterne und in vielen andern Ländern
auch gesetzliche Frauenquoten mehr oder weniger akzeptiert sind, sind sie für die
Wirtschaft heftig umstritten. Heute will die EU-Kommissarin Viviane Reding eine
Europäische Gleichstellungsrichtlinie vorlegen: 2015 soll der Frauenanteil in
Aufsichtsräten 30 Prozent betragen, 2020 sollen 40 Prozent Frauen in
Spitzenpositionen der Wirtschaft vertreten sein. Bisher liegt der Frauenanteil für
ganz Europa wohl nur bei drei Prozent, bei deutschen DAX-Unternehmen immerhin
bei 13 %. Damit stellt sich die Frage, ob auch in der Wirtschaft »freiwillige«
Quotenregelungen die gleiche oder bessere Wirkung haben als obligatorische.
Rechtssoziologische Empirie kommt da vermutlich, wie so oft, zu spät. Empiriefreie
Paradoxologie könnte aber vielleicht das Paradoxon des paternalistischen
Feminismus entfalten und invisibilisieren.
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Die Autorenschaft ist so kompliziert, dass sie in die Fußnote verbannt wird.
Verfasser: Drude Dahlerup und Lenita Freidenvall mit Unterstützung von
Eleonora Stolt, Katarina Bivald und Lene Persson-Weiss, Forschungszentrum
›Women in Politics (WIP)‹, Abteilung Politikwissenschaft der Universität
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